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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.03.2025 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

in der Antwort auf die Drucksache 0411/25 wurde dargelegt, dass die Vorhaltezeit des C-Dienst 

NEF an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden soll. Es ist vorgesehen, diesen künftig täglich 

von 08:00 bis 20:00 Uhr vorzuhalten. 

 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich weitere Fragen zur Datengrundlage, zu möglichen 

Auswirkungen auf die notärztliche Versorgung und zu den Betriebskosten, um deren 

Beantwortung wir bitten. 

 

1. Auf Basis welcher Bemessungskriterien oder konkreter Einsatzdaten wurde entschieden, 

dass die Vorhaltezeit des C-Dienst NEF auf 08:00 bis 20:00 Uhr reduziert wird und welche 

Analysen oder statistischen Grundlagen wurden hierfür herangezogen? 

2. Ist durch diese Anpassung tatsächlich eine Veränderung des Status quo gegeben oder 

entspricht die neue Regelung ohnehin den bisherigen faktischen Einsatzzeiten des C-

Dienst NEF? 

3. Wie hoch sind die monatlichen Betriebskosten des C-Dienst NEF für das Jahr 2024 und 

welche Prognosen oder Budgetplanungen gibt es für das Jahr 2025, insbesondere im 

Hinblick auf mögliche Einsparungen durch die Anpassung der Vorhaltezeiten? 

 

 

 

 

 

  

 

Fraktion AfD, Herr Töpfer 
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